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Landkreis Vechta 
Der Landrat 
51 - 51 - Jugendamt 
Az: 51- 

Vechta, 10.09.15 

 

 

Beschlussvorlage 037/2015 
 
 
Beratungsfolge: 

Jugendhilfeausschuss 22.09.2015 
Finanz-, Wirtschafts- und Sozialausschuss 01.10.2015 
Kreisausschuss 08.10.2015 
Kreistag 15.10.2015 

 
 

Beratungsgegenstand:  

Fortführung der Förderung für das Pro-Aktiv-Center (PACE) ab 01.07.2015 
 

 
Sachverhalt: 
Am 01.08.2004 startete das Pro-Aktiv-Center (PACE) im Landkreis Vechta und führte 
verschiedene Programme zur Förderung Jugendlicher und junge Erwachsener zusammen. 
PACE wird gefördert durch ESF- und  Landesmittel. Der Landkreis Vechta beteiligt sich im 
Rahmen einer Ko-Finanzierung an dem Projekt. 
 
Träger von PACE ist der Landkreis Vechta, der das Caritas-Sozialwerk St. Elisabeth mit der 
Durchführung der Maßnahmen beauftragte. Zielgruppe von PACE sind benachteiligte 
Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 14 bis 27 Jahren. Hierzu zählen 
insbesondere junge ALGII-Empfängerinnen und –Empfänger, junge Menschen ohne 
Schulabschluss, ohne Ausbildungsplatz und Jugendliche, die den Kontakt zur Arbeitswelt 
verloren haben. 
 
Mit Beschluss vom 06.11.2014 hat der Kreistag zuletzt beschlossen, das Pro-Aktiv-Center im 
ersten Halbjahr 2015 mit einem Zuschuss in Höhe von 10.000,00 € zu fördern. Bereits zu 
diesem Zeitpunkt stand fest, dass das Land PACE auch darüber hinaus finanzieren will. Die 
Richtlinie befindet sich im Abstimmungsprozess. Das Land hat jedoch erste Eckpunkte zur 
künftigen Förderung bekanntgegeben.  
 
Danach wird die Förderung aus ESF- und Landesmitteln bis zu 90 % der zuwendungsfähigen 
Gesamtausgaben betragen. Die Höhe der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben ist im 
Bewilligungszeitraum auf eine Obergrenze beschränkt, die sich aus einer Sockelförderung für 
jedes Pro-Aktiv-Center sowie einer zusätzlichen Förderung unter Berücksichtigung von 
Bevölkerungszahlen, der Anzahl junger erwerbsfähiger Leistungsberechtigten nach dem SGB 
II sowie der flächenmäßigen Ausdehnung der beantragenden Gebietskörperschaft ergibt. Eine 
Ko-Finanzierung aus Mitteln des SGB II und SGB III wird nicht weiter möglich sein.  
 
Für den Landkreis Vechta ergibt sich folgende Berechnung der zuwendungsfähigen 
Gesamtausgaben: 
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 Sockelbetrag in Höhe von 100.000 € 100.000,00 € 
 

 zusätzlich bis zu 30.000 € pro Jahr je 8000 junger Menschen im Alter von 
14 bis unter 25 Jahren (Landkreis Vechta 23933 Personen) 
 

60.000,00 € 

 zusätzlich bis zu 60.000 € pro Jahr je 1000 erwerbsfähige 
Leistungsberechtigte im Alter von 15 bis unter 25 Jahren (Landkreis 
Vechta 904 Personen) 
 

0,00 € 

 zusätzlich bis zu 30.000 € pro Jahr, wenn die Gesamtbodenfläche der 
beantragenden Gebietskörperschaften größer als 120.000 ha ist 
(Landkreis Vechta 81.259 ha)                                                                                                  
 

 
 

           0,00 € 

 160.000,00 € 
 

  
Die förderungsfähigen Gesamtausgaben aus ESF- und Landesmitteln betragen danach 
160.000,00 €, wovon der Landkreis Vechta 10 % als Ko-Finanzierung einbringen muss. Dies 
entspricht 16.000,00 €. 
 
Die erste Förderperiode mit 22 Monaten umfasst den Zeitraum vom 01.07.2015 bis 
30.04.2017. Die zweite Förderperiode dauert vom 01.05.2017 bis 31.12.2020. 
 
 
 

 
Beschluss:  
Dem Kreistag wird empfohlen, das Pro-Aktiv-Center im Landkreis Vechta für die Dauer der 
ersten Förderperiode vom 01.07.2015 bis 30.04.2017 mit jährlich 16.000,00 € zu fördern. 
 
 
 

 

 
Finanzielle Auswirkungen: X ja  nein 
 

 
Teilhaushalt:       
Produkt (PSP/KST):       
P1.51.02.363110.001/SK: 431700 

 
Gesamtkosten der Maß-
nahme (ohne Folgekosten): 
 
 
29.333,32 € 
 

 
Jährliche Folgekosten: 
 
 
 
16.000,00 € 

 
Erfolgte Veranschlagung im Teilhaushalt: 
 
 
X ja, mit  257.700,00 € 

 nein 
 

 

Investition:  ja  nein 
 

 

Nutzungsdauer:       

 

 

Öffentlichkeitsstatus der Vorlage im Internet-Bürgerportal: öffentlich 
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